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Abrechnung transparent
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Bema-Nr. Wortlaut Kürzel Punkte

Ä935 Teilaufnahme des Schädels (auch in Spezialprojektion), auch Nebenhöhlen, Unterkiefer, 
Panoramaaufnahme der Zähne eines Kiefers bzw. der Zähne des Ober- und Unterkiefers 
derselben Seite 

– –

Ä935a eine Aufnahme – 21

Ä935b zwei Aufnahmen – 25

Ä935c mehr als zwei Aufnahmen – 31

Ä935d Orthopantomogramm sowie Panoramaaufnahmen oder Halbseitenaufnahmen aller Zähne 
des Ober- und Unterkiefers

– 36

Teilaufnahme des Schädels nach Bema-Nr. Ä935

Röntgenaufnahmen gehören zum zahnärztlichen Alltag – doch bei der Abrechnung der Leistung „Diagnostik des Schädels“ ist die 
Wahl der korrekten Bema-Nummer nicht immer eindeutig. Welche Variante ist im konkreten Fall anzusetzen? Und worauf kommt 
es bei der Dokumentation und Abrechnung an?

In diesem Abrechnungstipp werfen wir einen genauen Blick auf die Bema-Nr. Ä935 und zeigen übersichtlich, wie sich die einzelnen 
Varianten je nach Art und Anzahl der Aufnahmen unterscheiden. So gelingt die Abrechnung klar, nachvollziehbar und rechtssicher.

Wann welche Leistung?

Bei den Bema-Nrn. Ä935a bis c kommt es darauf an, welcher Bereich vom Schädel geröntgt wird:
• Teilaufnahme in Spezialprojektion, z. B. Aufbissaufnahme, Kiefergelenkaufnahme
• Nebenhöhlen
• Unterkiefer
• Panoramaaufnahme der Zähne eines Kiefers oder des OK u. UK derselben Seite (Halbseitenaufnahme)
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HINWEIS
Die im Heft verwendeten Bezeichnungen richten sich – 
unabhängig von der im Einzelfall verwendeten Form – 
an alle Geschlechter.

und wie viele Röntgenbilder gemacht wer-
den:

• Ä935a = eine Aufnahme 
• Ä935b = zwei Aufnahmen
• Ä 935c = mehr als zwei Aufnahmen

Wenn alle Zähne des Ober- und Unter-
kiefers auf einem Röntgenbild darge-
stellt sind, sei es mittels Orthopantomo-
gramm (OPG), Panoramaaufnahmen 
oder zwei Halbseitenaufnahmen – dann 
ist die Bema-Nr. Ä935d abrechenbar.

Dokumentation und Abrechnung

Damit die Leistungen nach Ä935 abgerech-
net werden können, müssen folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sein:

• Bildaufnahme
• Auswertung
• vollständige Befunddokumentation

Wichtig für die KZV-Abrechnung

Der Anlass der Aufnahme muss angegeben werden. Dafür wurden von den Bundes-
mantelvertragspartnern verbindliche Ziffern vereinbart:

Ziffer Anlass

0 Biss� ügelaufnahme

1 konservierende oder chirurgische Behandlung

2 Gelenkaufnahme

3 kieferorthopädische Behandlung

4 Parodontitis-Behandlung (PAR-Behandlung)

5 Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen

Barbara Zehetmeier

KZVB Abrechnungswissen


